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1 2 3 . Kundmachung: Anwendung des Abkommens zwischen der Republik Öster-
reich und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zur Vereinfachung der
Förmlichkeiten im Warenverkehr zwischen der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft einerseits und Griechenland und der Türkei andererseits beim
Weiterversand von Waren aus Österreich auf Griechenland und die Türkei

124. Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium für Verkehr als Oberste Zivilluftfahrt-
behörde der Republik Österreich und dem Ministerium für Verkehrs- und
Postwesen als Oberste Zivilluftfahrtbehörde der Ungarischen Volksrepublik
gemäß Artikel XVI Absatz 2 des Luftverkehrsabkommens

1 2 5 . Abkommen über wirtschaftliche, industrielle und technische Zusammenarbeit zwischen der
Österreichischen Bundesregierung und der Regierung des Haschemitischen
Königreiches Jordanien

123 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 8. März 1977 betreffend die Anwen-
dung des am 11. Juni 1975 unterzeichneten
Abkommens zwischen der Republik Öster-
reich und der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft zur Vereinfachung der Förm-
lichkeiten im Warenverkehr zwischen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft einer-
seits und Griechenland und der Türkei ande-
rerseits beim Weiterversand von Waren aus
Österreich *) auf Griechenland und die

Türkei
Das Abkommen zwischen der Republik Öster-

reich und der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft zur Vereinfachung der Förmlichkeiten im
Warenverkehr zwischen der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft einerseits und Griechenland
und der Türkei andererseits beim Weiterversand
von Waren aus Österreich ist gemäß seinem
Art. 11 Abs. 2 ab 1. Jänner 1977 auf den Waren-
verkehr mit Griechenland und der Türkei anzu-
wenden.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 180/1976

Kreisky

124. Vereinbarung zwischen dem Bundes-
ministerium für Verkehr als Oberste Zivil-
luftfahrtbehörde der Republik Österreich
und dem Ministerium für Verkehrs- und
Postwesen als Oberste Zivilluftfahrtbehörde
der Ungarischen Volksrepublik gemäß Ar-
tikel XVI Absatz 2 des Luftverkehrsab-

kommens

V e r e i n b a r u n g
Das Bundesministerium für Verkehr als

Oberste Zivilluftfahrtbehörde der Republik

Österreich und das Ministerium für Verkehrs-
und Postwesen als Oberste Luftfahrtbehörde der
Ungarischen Volksrepublik vereinbaren gemäß
Art. XVI Abs. 2 des Luftverkehrsabkommens
vom 17. Juli 1959:

1. zu Anhang 1. Abschnitt C des Abkommens:

a) Das von der Regierung der Ungarischen
Volksrepublik namhaft gemachte Luft-
beförderungsunternehmen ist berechtigt,
planmäßige Flugdienste mit Verkehrs-
rechten der fünften Luftfreiheit von inter-
nationalen Flughäfen in Ungarn über inter-
nationale Flughäfen in Österreich dreimal
wöchentlich nach Brüssel und umgekehrt
zu betreiben.

b) Für das von der Österreichischen Bundes-
regierung namhaft gemachte Luftbeförde-
rungsunternehmen werden die Flugstrecken
und die Frequenzen zur Durchführung von
planmäßigen Flugdiensten mit Verkehrs-
rechten der fünften Luftfreiheit über inter-
nationale Flughäfen in Ungarn hinaus fest-
gelegt werden, sobald die Österreichische
Oberste Zivilluftfahrtbehörde dies verlangt.

2. Diese Vereinbarung tritt mit 1. April 1977
in Kraft und gilt bis 31. März 1978.

Wien, am 15. Oktober 1976

Dr. Karl Halbmayer
Der Leiter der Österreichischen Delegation

Dr. Kaiman Abraham
Der Leiter der Ungarischen Delegation
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Die vorstehende Vereinbarung ist gemäß Ar-
tikel XVI Absatz 2 des österreichisch-unga-
rischen Luftverkehrsabkommens vom 17. Juli
1959 durch Notenwechsel zwischen der öster-
reichischen Botschaft Budapest und dem Ministe-

rium des Äußeren der Ungarischen Volksrepublik
vom 6. Dezember 1976 und 23. Dezember 1976
bestätigt worden.

Androsch

125.

(Übersetzung)

ABKOMMEN
über wirtschaftliche, industrielle und tech-
nische Zusammenarbeit zwischen der Öster-
reichischen Bundesregierung und der Regie-
rung des Haschemitischen Königreiches Jor-

danien

Die Österreichische Bundesregierung und die
Regierung des Haschemitischen Königreiches Jor-
danien sind, getragen vom Wunsche, die freund-
schaftlichen Beziehungen zu stärken und die Ent-
wicklung der wirtschaftlichen, industriellen und
technischen Zusammenarbeit zwischen ihren bei-
den Staaten zu fördern, wie folgt übereingekom-
men:

Artikel 1

Beide Seiten werden ihre gegenseitigen freund-
schaftlichen Beziehungen und die Zusammen-
arbeit auf wirtschaftlichem, wissenschaftlichem,
industriellem, technologischem und kulturellem
Gebiet und auf anderen Gebieten, die für die
Bevölkerung ihrer beiden Länder von Interesse
sind, erweitern und fördern.

Artikel 2

Beide Seiten werden die Entwicklung von
Kontakten und den Austausch von Kenntnissen
zwischen den betroffenen Organisationen ihrer
Länder auf allen Gebieten, zum besseren Ver-
ständnis füreinander und um das österreichische
und jordanische Volk einander näherzubringen,
unterstützen.

Artikel 3

Beide Seiten werden die Weiterentwicklung
ihrer Beziehungen und wirtschaftlichen, indu-
striellen, technischen und wissenschaftlichen Mög-
lichkeiten zum Wohle ihrer Volkswirtschaften
unterstützen und fördern, die beinhalten:

a) Die gemeinsame Durchführung wirtschaft-
licher, industrieller, technischer und sozialer
Projekte, die direkt oder indirekt durch
die Zusammenarbeit von Organisationen,
öffentlichen oder privaten Institutionen
oder Unternehmen in beiden Ländern und
auf der Grundlage besonderer Überein-
kommen, möglich sind;



30. Stück — Ausgegeben am 21. März 1977 — Nr. 125 567

b) Die Zusammenarbeit zwischen Organisa-
tionen, öffentlichen oder privaten Institu-
tionen oder Unternehmen für die gemein-
same Durchführung von Vorinvestitions-
studien auf dem landwirtschaftlichen,
industriellen und Fremdenverkehrssektor
als auch auf anderen Gebieten, auf denen
eine Zusammenarbeit nützlich erscheint;

c) Die Entsendung von Experten zu Kurz-
zeitkonsultationen oder für langfristige For-
schungsaufträge, Organisationen zum Be-
rufstraining und Kurse zur Vervollkomm-
nung, die Gewährung von Stipendien und
den Austausch von Information und Doku-
mentation.

Artikel 4

Beide Seiten werden die Ausweitung des wech-
selseitigen Handels und dessen Auffächerung, die
auf beiderseits günstigen Bedingungen basieren
soll, in Übereinstimmung mit den in beiden
Ländern geltenden Rechtsvorschriften, unter-
stützen.

Artikel 5

Um die im vorliegenden Abkommen festge-
legten Ziele zu erreichen, werden beide Seiten
ihre Kontakte intensivieren und besondere
Durchführungsprogramme, die den Gegenstand
von Einzelabkommen oder Ergänzungsprotokolle
zum vorliegenden Abkommen darstellen, verein-
baren.

Artikel 6

Nach Inkrafttreten des vorliegenden Abkom-
mens werden beide Regierungen eine Gemischte
Kommission bilden, die auf Wunsch eines der
beiden Vertragsschließenden Teile abwechselnd in
Wien oder in Amman zwecks Überwachung der
Durchführung dieses Abkommens zusammen-
treten soll. Sie soll Mittel und Wege für neue
Möglichkeiten finden, um die wirtschaftliche,
industrielle und technische Kooperation zwischen
den beiden Staaten zu fördern und zu vertiefen.
Die Kommission wird ihre Empfehlungen und
Vorschläge bezüglich der gegenständlichen Zu-
sammenarbeit zwischen beiden Staaten an ihre
Regierungen weiterleiten.

Artikel 7

Dieses Abkommen tritt 60 Tage nach seiner
Unterzeichnung in Kraft und gilt für unbefristete
Zeit, sofern es nicht von einer der beiden Re-
gierungen gekündigt wird. Die Notifikation einer



568 30. Stück — Ausgegeben am 21. März 1977 — Nr. 125

solchen Kündigung soll mindestens drei Monate
vor dem vorgesehenen Kündigungstermin schrift-
lich auf diplomatischem Wege bekanntgegeben
werden.

GEGEBEN zu Wien, am 21. Jänner 1977, in
zwei Urschriften, beide in englischer Sprache.

Für die Österreichische Bundesregierung

Staribacher m. p.

Für die Regierung des Haschemitischen König-
reiches Jordanien

I. Izziddin m. p.

Das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 7 am 22. März 1977 in Kraft.

Androsch


